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BESCHLUSS

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V
in seiner 423. Sitzung am 28. Juni 2018

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)

mit Wirkung zum 1. Juli 2018

1. Änderung der ersten Anmerkung zur Gebührenordnungsposition 04413
im Abschnitt 4.4.1 EBM

Die Berechnung der Gebührenordnungsposition
04413 setzt eine Genehmigung der
Kassenärztlichen Vereinigung nach der
Vereinbarung zur Herzschrittmacherkontrolle
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V bzw. nach der
Vereinbarung zur Funktionsanalyse von
Kardiovertern bzw. Defibrillatoren und
Systemen zur kardialen
Resynchronisationstherapie gemäß § 135 Abs.
2 SGB V voraus. Bis zum 30. Juni 2018 30.
September 2018 ist die
Gebührenordnungsposition 04413 auch ohne
die Genehmigung gemäß der Vereinbarung zur
Funktionsanalyse von Kardiovertern bzw.
Defibrillatoren und Systemen zur kardialen
Resynchronisationstherapie gemäß § 135 Abs.
2 SGB V berechnungsfähig.

2. Änderung der zweiten Anmerkung zur Gebührenordnungsposition 04414
im Abschnitt 4.4.1 EBM

Die Berechnung der Gebührenordnungsposition
04414 setzt eine Genehmigung der
Kassenärztlichen Vereinigung nach der
Vereinbarung zur Herzschrittmacherkontrolle
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V bzw. nach der
Vereinbarung zur Funktionsanalyse von
Kardiovertern bzw. Defibrillatoren und
Systemen zur kardialen
Resynchronisationstherapie gemäß § 135 Abs.
2 SGB V voraus. Bis zum 30. Juni 2018 30.
September 2018 ist die
Gebührenordnungsposition 04414 auch ohne
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die Genehmigung gemäß der Vereinbarung zur
Funktionsanalyse von Kardiovertern bzw.
Defibrillatoren und Systemen zur kardialen
Resynchronisationstherapie gemäß § 135 Abs.
2 SGB V berechnungsfähig.

3. Änderung der ersten Anmerkung zur Gebührenordnungsposition 04415
im Abschnitt 4.4.1 EBM

Die Berechnung der Gebührenordnungsposition
04415 setzt eine Genehmigung der
Kassenärztlichen Vereinigung nach der
Vereinbarung zur Herzschrittmacherkontrolle
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V bzw. nach der
Vereinbarung zur Funktionsanalyse von
Kardiovertern bzw. Defibrillatoren und
Systemen zur kardialen
Resynchronisationstherapie gemäß § 135 Abs.
2 SGB V voraus. Bis zum 30. Juni 2018 30.
September 2018 ist die
Gebührenordnungsposition 04415 auch ohne
die Genehmigung gemäß der Vereinbarung zur
Funktionsanalyse von Kardiovertern bzw.
Defibrillatoren und Systemen zur kardialen
Resynchronisationstherapie gemäß § 135 Abs.
2 SGB V berechnungsfähig.

4. Änderung der zweiten Anmerkung zur Gebührenordnungsposition 04416
im Abschnitt 4.4.1 EBM

Die Berechnung der Gebührenordnungsposition
04416 setzt eine Genehmigung der
Kassenärztlichen Vereinigung nach der
Vereinbarung zur Herzschrittmacherkontrolle
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V bzw. nach der
Vereinbarung zur Funktionsanalyse von
Kardiovertern bzw. Defibrillatoren und
Systemen zur kardialen
Resynchronisationstherapie gemäß § 135 Abs.
2 SGB V voraus. Bis zum 30. Juni 2018 30.
September 2018 ist die
Gebührenordnungsposition 04416 auch ohne
die Genehmigung gemäß der Vereinbarung zur
Funktionsanalyse von Kardiovertern bzw.
Defibrillatoren und Systemen zur kardialen
Resynchronisationstherapie gemäß § 135 Abs.
2 SGB V berechnungsfähig.
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5. Änderung der ersten Anmerkung zur Gebührenordnungsposition 13573
im Abschnitt 13.3.5 EBM

Die Berechnung der Gebührenordnungsposition
13573 setzt eine Genehmigung der
Kassenärztlichen Vereinigung nach der
Vereinbarung zur Herzschrittmacherkontrolle
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V bzw. nach der
Vereinbarung zur Funktionsanalyse von
Kardiovertern bzw. Defibrillatoren und
Systemen zur kardialen
Resynchronisationstherapie gemäß § 135 Abs.
2 SGB V voraus. Bis zum 30. Juni 2018 30.
September 2018 ist die
Gebührenordnungsposition 13573 auch ohne
die Genehmigung gemäß der Vereinbarung zur
Funktionsanalyse von Kardiovertern bzw.
Defibrillatoren und Systemen zur kardialen
Resynchronisationstherapie gemäß § 135 Abs.
2 SGB V berechnungsfähig.

6. Änderung der zweiten Anmerkung zur Gebührenordnungsposition 13574
im Abschnitt 13.3.5 EBM

Die Berechnung der Gebührenordnungsposition
13574 setzt eine Genehmigung der
Kassenärztlichen Vereinigung nach der
Vereinbarung zur Herzschrittmacherkontrolle
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V bzw. nach der
Vereinbarung zur Funktionsanalyse von
Kardiovertern bzw. Defibrillatoren und
Systemen zur kardialen
Resynchronisationstherapie gemäß § 135 Abs.
2 SGB V voraus. Bis zum 30. Juni 2018 30.
September 2018 ist die
Gebührenordnungsposition 13574 auch ohne
die Genehmigung gemäß der Vereinbarung zur
Funktionsanalyse von Kardiovertern bzw.
Defibrillatoren und Systemen zur kardialen
Resynchronisationstherapie gemäß § 135 Abs.
2 SGB V berechnungsfähig.

7. Änderung der ersten Anmerkung zur Gebührenordnungsposition 13575
im Abschnitt 13.3.5 EBM

Die Berechnung der Gebührenordnungsposition
13575 setzt eine Genehmigung der
Kassenärztlichen Vereinigung nach der
Vereinbarung zur Herzschrittmacherkontrolle
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V bzw. nach der
Vereinbarung zur Funktionsanalyse von



Bewertungsausschuss nach § 87 Absatz 1 Satz 1 SGB V in seiner 423. Sitzung am 28. Juni 2018
Geschäftsführung des Bewertungsausschusses

Seite 4 von 4

Kardiovertern bzw. Defibrillatoren und
Systemen zur kardialen
Resynchronisationstherapie gemäß § 135 Abs.
2 SGB V voraus. Bis zum 30. Juni 2018 30.
September 2018 ist die
Gebührenordnungsposition 13575 auch ohne
die Genehmigung gemäß der Vereinbarung zur
Funktionsanalyse von Kardiovertern bzw.
Defibrillatoren und Systemen zur kardialen
Resynchronisationstherapie gemäß § 135 Abs.
2 SGB V berechnungsfähig.

8. Änderung der zweiten Anmerkung zur Gebührenordnungsposition 13576
im Abschnitt 13.3.5 EBM

Die Berechnung der Gebührenordnungsposition
13576 setzt eine Genehmigung der
Kassenärztlichen Vereinigung nach der
Vereinbarung zur Herzschrittmacherkontrolle
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V bzw. nach der
Vereinbarung zur Funktionsanalyse von
Kardiovertern bzw. Defibrillatoren und
Systemen zur kardialen
Resynchronisationstherapie gemäß § 135 Abs.
2 SGB V voraus. Bis zum 30. Juni 2018 30.
September 2018 ist die
Gebührenordnungsposition 13576 auch ohne
die Genehmigung gemäß der Vereinbarung zur
Funktionsanalyse von Kardiovertern bzw.
Defibrillatoren und Systemen zur kardialen
Resynchronisationstherapie gemäß § 135 Abs.
2 SGB V berechnungsfähig.
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